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Preisblatt der Netznutzungsentgelte
für die Nutzung des Gasversorgungsnetzes der infra fürth gmbh 

incl. der Ausspeiseentgelte der NCG

1. Netzzugangsentgelte für Kunden ohne Leistungsmessung (SLP)

1.1 Leistungsinhalte

Für Kunden ohne Leistungsmessung wird das Entgelt nach einem Staffelmodell berechnet.

Bei Lieferung an Endverbraucher erhöhen sich die arbeitsabhängigen Netzzugangsentgelte um die 
entsprechend der Konzessionsabgabeverordnung vom 09.01.1992 an die Stadt Fürth abzuführende 
Konzessionsabgabe.

1.2 Arbeits- und Grundentgelt

Das Entgelt für den Netzzugang setzt sich aus einem Grundpreis und einem Arbeitspreis zusammen. Es
errechnet sich, indem in Abhängigkeit vom jeweiligen Verbrauch des Netznutzers der Grundpreis der 
jeweiligen Stufe verrechnet wird. Die Ermittlung des Arbeitspreises erfolgt, indem die Jahresentnahme mit 
dem Arbeitspreis multipliziert wird, welcher der jeweiligen Verbrauchsstufe des Kunden entspricht.

Die Preise enthalten im Rahmen der Kostenwälzung die Netzkosten der vorgelagerten Netzebenen.

Berechnungsbeispiel für eine Entnahmestelle ohne Leistungsmessung:

Entnimmt ein Letztverbraucher z.B. 10.000 kWh, zahlt er gemäß Preisblatt für nicht leistungsgemessene
Kunden einen Grundpreis in Höhe von 50,40 € pro Jahr, zusätzlich werden 10.000 kWh mit einem 
Arbeitspreis von 0,7660 ct/kWh multipliziert, so dass ein Jahresentgelt in Höhe von 127,00 € verrechnet 
wird.

Verbrauch
Arbeitspreis 
in ct je kWh

Grundpreis 
in €/Jahr

0 kWh – 1.000 kWh 1,9880 0,00

1.001 kWh – 8.601 kWh 1,2680 7,20

8.602 kWh – 100.000 kWh 0,7660 50,40

100.001 kWh – 500.000 kWh 0,7120 104,40

500.001 kWh – 1.000.000 kWh 0,5650 837,60

1.000.001 kWh – 1.500.000 kWh 0,4890 1.596,00
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2. Netzzugangsentgelte für Kunden mit Leistungsmessung (RLM)

2.1 Leistungsinhalte

Für Kunden mit Leistungsmessung wird das Entgelt nach einem Zonenmodell berechnet

Bei Lieferung an Endverbraucher erhöhen sich die arbeitsabhängigen Netzzugangsentgelte um die 
entsprechend der Konzessionsabgabeverordnung vom 09.01.1992 an die Stadt Fürth abzuführende 
Konzessionsabgabe.

2.1a Arbeitsentgelt

Die Preise enthalten im Rahmen der Kostenwälzung die Netzkosten der vorgelagerten Netzebenen.

2.1b Leistungsentgelt

Leistung
Zonenpreis Vorzonenentgelt

Durch Vorzonenentgelt

(kW) abgegoltene Leistung

Zone von bis €/kW €/Jahr kW

1 0,000 789,474 8,63 0,00 0
2 789,475 1.000,000 6,30 6.810,29 789,474
3 1.000,001 2.000,000 4,38 8.135,58 1.000,000
4 2.000,001 5.000,000 2,69 12.515,25 2.000,000
5 5.000,001 10.000,000 2,65 20.586,23 5.000,000
6 10.000,001 2,64 33.858,47 10.000,000

Die Preise enthalten im Rahmen der Kostenwälzung die Netzkosten der vorgelagerten Netzebenen.

Jahresverbrauch
Zonenpreis Vorzonenentgelt

Durch Vorzonenentgelt

(kWh/a) abgegoltene Menge

Zone von bis Ct/kWh €/Jahr kWh

1 1 1.500.000 0,2109 0,00 0
2 1.500.001 2.500.000 0,1507 3.163,81 1.500.000
3 2.500.001 5.000.000 0,1092 4.670,80 2.500.000
4 5.000.001 10.000.000 0,0781 7.400,87 5.000.000
5 10.000.001 25.000.000 0,0658 11.308,07 10.000.000
6 25.000.001 50.000.000 0,0645 21.177,18 25.000.000
7 50.000.001 … 0,0644 37.312,89 50.000.000



Berechnungsbeispiel für eine Entnahmestelle mit Leistungsmessung:

Ein Kunde mit Lastgangzählung hat einen Jahresverbrauch von 7.000.000 kWh und beansprucht
eine Jahreshöchstleistung von 1300 kW. Damit liegt die Jahresarbeitsmenge im Intervall
5.000.001 kWh bis 10.000.000 kWh, die Jahreshöchstleistung im Intervall von 1000,01 kW bis
2.000 kW.

Das Netznutzungsentgelt pro Jahr setzt sich zusammen aus:

• Arbeitsentgelt:

Die ersten 5.000.000 kWh sind mit dem entsprechenden Grundpreis (€/Jahr) 7.400,87 €/Jahr 
abgedeckt.
Die Differenz zwischen dem tatsächlichen Verbrauch und den ersten 5.000.000 kWh (also
2.000.000 kWh) wird mit dem entsprechenden Arbeitspreis (ct/kWh) bewertet.

0,0781 ct/kWh x 2.000.000 kWh = 1.562,00 €

Jahresverbrauch
Zonenpreis Vorzonenentgelt

Durch Vorzonenentgelt

(kWh/a) abgegoltene Menge

Zone von bis Ct/kWh €/Jahr kWh

4 5.000.001 10.000.000 0,0781 8.814,21 5.000.000

Summe Arbeitsentgelt: 7.400,87 € + 1.562,00€ = 8.962,87 €

• Leistungsentgelt:

Die ersten 1.000 kW sind mit dem entsprechenden Grundpreis (€/Jahr) von 8.135,58 €/Jahr abgedeckt.
Die Differenz zwischen der tatsächlichen Jahreshöchstleistung und den ersten 1.000 kW (also 300 kW) 
wird mit dem entsprechenden Leistungspreis (€/kW und Jahr) bewertet.

4,38 €/kW und Jahr x 300 kW = 1.314,00 €

Leistung
Zonenpreis Vorzonenentgelt

Durch Vorzonenentgelt

(kW) abgegoltene Leistung

Zone von bis €/kW €/Jahr kW

3 1.000,001 2.000,000 4,38 8.135,58 1.000

Summe Leistungsentgelt: 8.135,58 € + 1.314,00 € = 9.449,58 €

• Gesamtentgelt:

Das Gesamtentgelt für diese Entnahmestelle beträgt 8.962,87 € + 9.449,58 € = 18.412,45 €



3. Entgelte für Messung und Abrechnung

3.1 Entgelt für Messstellenbetrieb

Messstellenbetrieb (ohne Leistungsmessung) €/Jahr

G4 - G6 17,40
G10 - G25 39,80
G40 - G100 226,80

Messstellenbetrieb (mit registrierender Leistungsmessung) €/Jahr
G25 70,70
G40 176,00
G65 254,40
G100 383,90
G160 503,20
G250 609,80
G400 1.153,10
G650 1.390,20
G1000 1.687,50
G1600 1.760,20

Zusatzeinrichtung €/Jahr

Mengenumwerter 748,40
Datenspeicher 289,70
Telefonmodem (analog) 1) 78,30
GSM-Modem 155,20

1) Kunde stellt an der Messeinrichtung analogen Telefonanschluss zur Verfügung

3.2 Entgelt für Messdienstleistung

Messdienstleistung €/Jahr

Kunden ohne Leistungsmessung (SLP) 7,80
Kunden mit Leistungsmessung (RLM) 354,50

3.3 Abrechnungsentgelt

Abrechnungsentgelt (pro 
Abrechnungsvorgang) €/Jahr

Kunden ohne Leistungsmessung (SLP) 13,90
Kunden mit Leistungsmessung (RLM) 177,50



4. Konzessionsabgabe

Gemäß Konzessionsvertrag vom 01. März 2001 mit der Stadt Fürth, sowie den verschiedenen Verträgen mit 
den Gemeinden im Landkreis Fürth ergibt sich folgende Konzessionsabgabe im Netz der infra fürth gmbh:

Erdgaslieferung an Tarifkunden im Stadtgebiet Fürth im Landkreis Fürth
- für Koch- und Warmwasserzwecke 0,77 ct/kWh 0,51 ct/kWh
- für sonstige Tariflieferungen 0,33 ct/kWh 0,22 ct/kWh

Erdgaslieferungen an Sondervertragskunden 0,03 ct/kWh 0,03 ct/kWh

Keine Konzessionsabgabe wird bei Gaslieferungen an Sondervertragskunden erhoben, 
- die pro Jahr und Abnahmefall 5.000.000 kWh übersteigen
- deren Durchschnittserlös im Kalenderjahr unter 1,50 Cent je Kilowattstunde liegt, wobei dieser Preis im 

Verhältnis der Durchschnittserlöse des Versorgungsunternehmens aus der Belieferung von 
Sondervertragskunden im jeweiligen Kalenderjahr zu verändern ist.

Für die nach dem 01.01.1992 abgeschlossenen Verträge ist der Durchschnittserlös je Kilowattstunde aus 
den Lieferungen von Gas an alle Letztverbraucher zugrunde zu legen und entsprechend zu verändern.

5. Entgelt für Abschaltvereinbarungen

Für das Jahr 2016 können Kunden ein reduziertes Netzentgelt im Rahmen einer vertraglichen 
Abschaltvereinbarung zum Zwecke der Netzentlastung beantragen.
Die Voraussetzungen für dieses reduzierte Netzentgelt durch den Gasverteilnetzbetreiber ist durch die 
Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes im §14b im Dezember 2012 geschaffen worden. Eine vertragliche 
Regelung zwischen Netzbetreiber und Letztverbraucher ist Voraussetzung für die Gewährung des 
reduzierten Netzentgeltes. Für weitere Details muss die Verordnung der Bundesnetzagentur vorliegen. 
Nähere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.

6. Weitere Entgelte bei Inanspruchnahme

Weitere Entgelte für sonstige Dienstleistungen erhalten Sie auf Anfrage.

Alle genannten Beträge sind Nettowerte, denen die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen ist.


